
S. 213); § 8 der VÖ vom 8.11. 1479 über die volksei
gener: Kombinate, Kombinatsbetriebe und volksei
genen Betriebe (GBl. 1 Nr. 38 S. 355); Beschluß vom 
13. 6. 1974 über die Verbesserung der Rechtsarbeit 
iri der Volkswirtschaft (GBl. I N r .  37 S. 515).

Artikel 4
Schutz der Würde und der Rechte 
des Menschen

Die Würde des Menschen, seine Freiheit und seine 
Rechte stehen unter dem Schutz der Strafgesetze des 
sozialistischen Staates.
Die Achtung der Menschenwürde, von der sich die 
sozialistische Gesellschaft auch gegenüber dem Ge
setzesverletzer leiten läßt, ist für die Tätigkeit der 
staatlichen und gesellschaftlichen Strafrechtspflege 
und für den Strafvollzug unverbrüchliches Gebot. 
Eine Person darf nur in strikter Übereinstimmung 
mit den Gesetzen strafrechtlich verfolgt und zur Ver
antwortung gezogen werden. Eine Handlung zieht 
strafrechtliche Verantwortlichkeit nur nach sich, 
wenn dies zur Zeit ihrer Begehung durch Gesetz vor
gesehen ist, der Täter schuldhaft gehandelt hat und 
die Schuld zweifelsfrei nachgewiesen ist. Die Rück
wirkung und die analoge Anwendung von Sträfgeset- 
zen zuungunsten des Betroffenen ist unzulässig.
Die Rechte der Persönlichkeit, das Post- und Fern
meldegeheimnis und die Unverletzlichkeit der Woh
nung sind gewährleistet. Sie dürfen nur so weit einge
schränkt werden, als dies gesetzlich zulässig und un
umgänglich ist. Festnahmen und Verhaftungen er
folgen nur auf Grundlage des Gesetzes.
Niemand darf als einer Straftat schuldig behandelt 
werden, bevor nicht in einem gesetzlich durchge
führten Verfahren von einem Gericht oder gesell
schaftlichen Organ der Rechtspflege seine Schuld 
zweifelsfrei nachgewiesen und rechtskräftig festge
stellt worden ist.
Das Recht auf Verteidigung ist gewährleistet. 
Strafen im Sinne dieses Gesetzes werden ausschließ
lich durch Gerichte ausgesprochen. Niemand darf 
seinem gesetzlichen Richter entzogen werden; Aus
nahmegerichte sind verboten.

Artikel 5
Gewährleistung der Gleichheit
vor dem Gesetz

Das Strafrecht und die Strafrechtspflege gewährlei
sten die Gleichheit vor dem Gesetz als ein Grund
prinzip sozialistischer Gerechtigkeit. Niemand darf 
wegen seiner Nationalität, seiner Rasse, seines Glau
bensbekenntnisses, seiner Weltanschauung oder we
gen seiner Zugehörigkeit zu einer Klasse oder sozia-

Grundsätze des sozialistischen Strafrechts X.X.
len Schicht strafrechtlich verfolgt oder benachteiligt 
werden.-Die Gerechtigkeit in der Strafrechtspflege 
erfordert, daß die objektiven und subjektiven Um
stände der Tat, wie Art und Weise ihrer Begehung, 
ihre Folgen, ihre Ursachen und Bedingungen, die 
Schuld des Täters sowie die Möglichkeiten seiner Er
ziehung zu einem gleichberechtigten und gleichver
pflichteten Mitglied der sozialistischen Gesellschaft 
unter Berücksichtigung seiner Persönlichkeit festge
stellt und nach den für alle geltenden Gesetzen beur
teilt werden.

Artikel 6
Recht der Bürger auf Mitgestaltung 
der Strafrechtspflege

Das Recht der Bürger auf Mitgestaltung aller staatli
chen und gesellschaftlichen Angelegenheiten wird in 
der Strafrechtspflege in umfassender Weise verwirk
licht.
Die Bürger wirken an der staatlichen Strafrechtspfle
ge vor allem als gewählte, dem Richter gleichberech
tigte Schöffen und als Beauftragte gesellschaftlicher 
Kollektive und gesellschaftlicher Organisationen 
mit. Die Konflikt- und Schiedskommissionen neh
men im Kampf der sozialistischen Gesellschaft um 
die Einhaltung des Rechts, für die Verhütung von 
Straftaten und die gesellschaftliche Erziehung von 
Gesetzesverletzern wichtige Aufgaben der Rechts
pflege wahr und sind in ihrer Tätigkeit allseitig zu un
terstützen.

Artikel 7
Garantien der Gerechtigkeit 
und der Gesetzlichkeit 
in der Strafrechtsprechung

Die sozialistische Gerechtigkeit und Gesetzlichkeit 
in der Strafrechtsprechung werden garantiert durch
- die demokratische Wahl und die Unabhängigkeit 

der Richter, die in ihrer Rechtsprechung nur der 
Verfassung und dem Gesetz unterworfen und der 
Volksvertretung für die Erfüllung der mit ihrer 
Wahl übernommenen Verpflichtungen verant
wortlich sind;

- die Leitung der Rechtsprechung allein durch das 
gewählte übergeordnete Gericht;

- die demokratische Mitwirkung der Bürger in der 
Rechtsprechung;

- die demokratische Kontrolle der Rechtspre
chung durch die Öffentlichkeit und durch die 
Volksvertretungen, die für die gesamte Republik 
von der Volkskammer und dem Staatsrat der 
Deutschen Demokratischen Republik ausgeübt 
wird.
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